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Erwägungen

E. 1
A.________, 1979 geborener Staatsangehöriger von Ägypten, heiratete am 3. März 2014 in
Kairo eine 1992 geborene Schweizer Bürgerin. Er reiste am 23. Dezember 2014 in die
Schweiz ein und erhielt im Rahmen des Familiennachzugs eine Aufenthaltsbewilligung.
Die Ehegatten trennten sich weniger als neun Monate später, per 1. September 2015 (nach
für das Bundesgericht verbindlicher Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz, s. Art. 105
Abs. 1 BGG ; das in der Beschwerdeschrift angeführte, nicht weiter erläuterte
Trennungsdatum des 1. September 2016 ist nicht massgeblich und würde am Ergebnis
ohnehin nichts ändern). Das Amt für Migration des Kantons Luzern lehnte am 13. Juni
2017 eine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung ab. Die gegen diese Verfügung
erhobene Verwaltungsbeschwerde an das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons
Luzern blieb erfolglos, und mit Urteil vom 9. August 2018 wies das Kantonsgericht Luzern
die gegen den Departementsentscheid vom 28. November 2017 erhobene
Verwaltungsgerichtsbeschwerde ab, unter Neu-Ansetzung der Ausreisefrist auf den 31.
Oktober 2018.

Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 24. September 2018
beantragt A.________ dem Bundesgericht, in Aufhebung des Urteils des Kantonsgerichts
sei gemäss Gesuch vom 8. Dezember 2015 die Aufenthaltsbewilligung für ihn zu
verlängern, eventualiter die Sache zur Neubeurteilung zurückzuweisen.

Es ist weder ein Schriftenwechsel noch sind andere Instruktionsmassnahmen angeordnet
worden.

E. 2
Das vorliegende Urteil ergeht im Verfahren nach Art. 109 BGG . Der Entscheid wird
summarisch begründet, wobei ganz oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid
verwiesen werden kann ( Art. 109 Abs. 3 BGG ).

E. 3
Streitig ist nur noch, ob dem geschiedenen Beschwerdeführer die Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung nach Art. 50 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 BGG wegen starker
Gefährdung der sozialen Wiedereingliederung im Herkunftsland zu verlängern sei. Das
Kantonsgericht legt in E. 2.3 zutreffend die massgeblichen Kriterien dar, die im Hinblick
auf die Anerkennung eines derartigen nachehelichen Härtefalls massgeblich sind. Es kann
darauf verwiesen werden. In E. 2.4, worauf vorab verwiesen werden kann, prüft es anhand
dieser Kriterien, ob die persönlichen Verhältnisse des Beschwerdeführers die Annahme
eines nachehelichen Härtefalls rechtfertigen. Es berücksichtigt dabei die Dauer der
Anwesenheit in der Schweiz (auch heute noch nicht vier Jahre nach vorausgehenden 35
Jahren in Ägypten), deren unmittelbarer Rechtsgrund (Ehegemeinschaft mit einer



Schweizer Bürgerin) bereits nach weniger als einem Jahr seit der Einreise dahingefallen ist,
die gelungene hiesige Integration, die persönlichen und wirtschaftlichen Umstände des in
Ägypten verbrachten Lebensabschnitts, das Fortbestehen eines gewissen Beziehungsnetzes
in der Heimat und die Aussichten auf eine berufliche Wiedereingliederung im
Herkunftsland, wobei es ausdrücklich auch in Betracht zieht, dass der Beschwerdeführer
Ende 2014 dort einen relativ guten Lebensstandard aufgegeben hat. Das Vorbringen des
Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe die Verhältnismässigkeitsprüfung unvollständig,
nicht in einer Art. 96 AuG genügenden Weise vorgenommen, trifft offensichtlich nicht zu.
Seine Äusserungen vermögen die vom Kantonsgericht gezogene Schlussfolgerung aus der
Verhältnismässigkeitsprüfung nicht in Frage zu stellen. Dieses hat einen nachehelichen
Härtefall zu Recht verneint. (Bloss) ergänzend kann auch noch auf seine Erwägungen zum
persönlichen Härtefall nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AuG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 der
Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit
(VZAE; SR 142.201) verwiesen werden (insbesondere E. 3.3), wobei kein Rechtsanspruch
auf eine derartige Bewilligung bestünde und die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten diesbezüglich unzulässig wäre ( Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG ).

E. 4
Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und ist abzuweisen.

E. 5
Mit diesem instanzabschliessenden Entscheid wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung
gegenstandslos.

E. 6
Die Gerichtskosten ( Art. 65 BGG ) sind entsprechend dem Verfahrensausgang dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 erster Satz BGG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


